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Die Feststellung und Dokumentation des
Hirntods unterliegen in Deutschland einheit-
lichen Kriterien. Diese sind 1982 durch den
Wissenschaftlichen Beirat der Bundesärzte -
kammer niedergelegt worden und wurden
seither ohne grundsätzliche Änderung in drei
Fortschreibungen jeweils der zwischenzeitli-
chen Erfah rungen und Entwicklung ange-
paßt, zuletzt 1998 an die formalen Anforde -
rungen des Transplantations gesetzes. Die
anthropologische Begründung für die Bedeu -
tung des Hirntods als sicheres inneres Todes -
zeichen des Menschen wurde 1993 ebenfalls
vom Wissenschaftlichen Beirat der Bundes -
ärzte kammer dargelegt. 1994 haben die
Deutsche Gesellschaft für Anästhesio logie
und Intensivmedizin, die Deutsche Gesell -
schaft für Neurochirurgie, die Deutsche
Gesell schaft für Neurologie und die Physio -
logische Gesell schaft in einer gemeinsamen
Erklärung die Kriterien des Hirntodes und
seine Bedeutung erneut bestätigt. Dieser
Erklärung haben sich 1995 die Deutsche
Gesell schaft für Innere Medizin und 1996 die
Deutsche Gesellschaft für Chirurgie ange-
schlossen.

Übereinstimmend auch mit der neueren wis-
senschaftlichen Literatur wird gegenüber
anders lautenden und mißverständlichen
Äußerungen - leider auch einzelner Ärzte -
klargestellt:
1. An der biologisch begründeten Definition
des Hirntods, an der Sicherheit der
Hirntodfeststellung und an der Bedeutung
des Hirntods als sicheres inneres
Todeszeichen des Menschen hat sich nichts
geändert.

2. Nach dem Hirntod gibt es keine Schmerz -
empfin dung mehr. Deshalb sind nach dem
Hirntod bei Organentnahmen keine Maß -
nahmen zur Schmerz ver hütung (z.B. Nar -
kose) nötig. Die Tätig keit eines Anästhesisten
bei der Organ ent nahme - zu Maß nahmen wie

z. B. der künstlichen Beatmung, der Kontrolle
der Herztätigkeit und des Kreislaufs sowie
der notwendigen Ruhigstellung der Musku -
latur - dient ausschließlich der Erhaltung der
Funktionsfähigkeit der zu entnehmenden
Organe.
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